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Betreffend Zuständigkeit zur Finanzierung der Restkosten von 
Pflegeeinrichtungen bei vorgängigem Aufenthalt der 
pflegebedürftigen Person in Alterswohnungen ohne durchgängige 
Inanspruchnahme von Pflegdienstleistungen 

Ausganglage: 
Die Restkosten aus der Finanzierung von Pflegeeinrichtungen trägt im Kanton Uri 
derzeit diejenige Gemeinde, in der die pflegebedürftige Person vor dem Eintritt in die 
Pflegeeinrichtung Wohnsitz hatte. Nutzt die betroffene Person vor Eintritt in das 
Pflegeheim eine der Pflegeeinrichtung angegliederte Institution für betreutes Wohnen 
oder eine Spitexorganisation mit betreutem Wohnen, trägt die Restkosten für den 
späteren Aufenthalt in der Pflegeeinrichtung diejenige Gemeinde, in der die Person vor 
Eintritt in die Institution für betreutes Wohnen Wohnsitz hatte. Diese Finanzierungs
situation gilt jedoch nur dann, wenn eine Person im Angebot für das Wohnen im Alter 
von Anfang an Pflegedienstleistungen in Anspruch nimmt. 
Nun zeigt sich aber, dass in der Bevölkerung das Bedürfnis wächst, in eine Einrichtung 
des Wohnens im Alter einzutreten, ohne bereits von Beginn weg Pflegedienstleistungen 
in Anspruch zu nehmen. Viele Personen benötigen zunächst nur Hotellerie- und 
Betreuungsdienstleistungen, die in der Regel durch eine Spitexorganisation oder eine 
Langzeitpflegeinstitution erbracht werden. Mit dem Wegzug aus der bisherigen 
Wohnortsgemeinde und dem Eintritt in die Institution begründen die Personen am 
neuen Standort in der Regel einen neuen zivilrechtlichen Wohnsitz gemäss Art 23 ZGB. 
Werden die Pflegedienstleistungen nicht von Anfang an in Anspruch genommen, laufen 
die Gemeinden bei einem Angebot des betreuten Wohnens auf ihrem Gemeindegebiet 
damit Gefahr, die Restkosten für den späteren Aufenthalt im Pflegeheim bezahlen zu 
müssen. Aufgrund dessen haben wir die Situation, dass Gemeinden aus finanziellen 
Gründen zögern, die wachsende Nachfrage nach Einrichtungen des Wohnens im Alter 
zu fördern und abzudecken. 
In Flüelen entsteht derzeit auf dem Areal des ehemaligen Hotel Weisses Kreuz eine 
Überbauung "Wohnen im Alter mit Service". Es werden 32 Wohnungen (1 1/2 - 3 1/2 
Zimmer) gebaut, welche für ältere Personen gedacht sind . Nebst einer Grundmiete 
können verschiedene Dienstleistungen in Anspruch genommen werden. 
Pflegeleistungen sind bis Besa-Stufe 3 (Spitex) vorgesehen. 
Aufgrund der sehr hohen Anzahl dieser Alterswohnungen birgt diese Situation eine 
Gefahr für Flüelen, durch die Übernahme von Langzeitpflegekosten stark belastet zu 
werden. 



Gestützt auf Art. 119 ff. der GO des Urner Landrates ersuche ich den Regierungsrat, 
einen Bericht betreffend Zuständigkeit zur Finanzierung der Restkosten von Pflegeein
richtungen bei vorgängigem Aufenthalt der pflegebedürftigen Person in 
Alterswohnungen ohne durchgängige Inanspruchnahme von Pflegdienstleistungen zu 
erstellen. 

• Ist der Regierungsrat bereit die Langzeitpflegegesetzgebung dahingehend 
anzupassen, dass die Wohnsitznahme einer Person in der Einrichtung für 
betreutes Wohnen bzw. für das Wohnen im Alter bei Inanspruchnahme lediglich 
von Hotellerie- und Betreuungsdienstleistungen bei späterem Eintritt in eine 
Pflegeeinrichtung keine Restkostenfinanzierung der Gemeinde am Standort der 
Einrichtung für betreutes Wohnen auslöst? 

• Kann die Langzeitpflegegesetzgebung angepasst werden, dass die 
Wohnsitznahme einer Person am Ort der Institution für das betreute Wohnen 
bzw. für das Wohnen im Alter bei späterem Eintritt in eine Pflegeeinrichtung auch 
dann keine Restkostenfinanzierung durch die Gemeinde am Standort der 
Einrichtung für betreutes Wohnen auslöst, wenn die Einrichtung für das betreute 
Wohnen keiner Pflegeeinrichtung angegliedert ist? 

• Gibt es ausser der Anpassung der Langzeitpflegegesetzgebung noch andere 
Ansätze, welche bei Angeboten des Wohnens im Alter ohne durchgängige 
Inanspruchnahme von Pflegedienstleistungen das Problem der Finanzierung der 
Restkosten eines späteren Aufenthalts in einer Pflegeeinrichtung durch die 
Gemeinde am Standort der Einrichtung für das Wohnen im Alter lösen? 

Ich danke dem Regierungsrat jetzt schon für die Beantwortung des Postulats. 
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